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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Auf Antrag seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat die Mieterinitiative ab und
sprach sich grundsätzlich für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates aus.
Dieser will auf die Hypothekarzinsbindung verzichten und die Mietpreise in Zukunft am
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) anbinden. Das Kriterium der
missbräuchlichen Miete bleibt erhalten. Bemessungsgrundlage bleibt die
quartiersübliche Vergleichsmiete.

Umstritten war jedoch die Frage, zu welchem Prozentsatz die Teuerung gemäss LIK auf
die Mieten überwälzt werden soll. Der Bundesrat schlug eine Überwälzung zu 80% vor.
Vallender (fdp, AR) stellte den Antrag, hier keine dirigistischen Schranken einzubauen
und den Vermietern das Recht auf eine 100prozentige Überwälzung zu erteilen. Für die
Mietervertreter forderte Thanei (sp, ZH) hingegen eine Limitierung bei maximal 60%.
Bundesrat Couchepin erklärte, eine Überwälzung von mehr als 80% der Teuerung
könnte wiederum die Teuerung verstärken, weil die Mieten selbst zu 20% im LIK
enthalten sind. Schliesslich akzeptierte die Ratsmehrheit die vom Bundesrat
vorgesehenen 80%. Bei der Festlegung der Vergleichsmiete waren die Vertreter der
Vermieterseite erfolgreich: Sie setzten durch, dass nicht nur Luxuswohnungen, sondern
auch alle Genossenschafts- und Gemeindewohnungen aus der quartiersweisen
Berechnung der Vergleichsmiete ausgeschlossen werden. FDP- und SVP-Vertreter
versuchten allerdings vergeblich, eine Kumulation beider Systeme, Indexmiete und
Vergleichsmiete, zu erwirken. Keine Chance hatten auch zwei mieterfreundliche
Anträge nach einem Ausbau des Kündigungsschutzes und zur Einführung einer
Schutzklausel bei übermässig ansteigender Teuerung. Zudem strich eine bürgerliche
Mehrheit im Rat die vom Bundesrat als Neuerung vorgeschlagene staatliche
Kostenübernahme bei Verhandlungen vor den Mietgerichten. Der Nationalrat
genehmigte den bereinigten Gegenvorschlag mit 95 zu 54 Stimmen. Die Mieterseite
liess erkennen, dass sie dem Gesetz unter diesen Umständen nie zustimmen werde.
Zudem wurde die Behandlungsfrist der Initiative um ein weiteres Jahr verlängert. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

In der Sommersession lehnte der Nationalrat eine Lockerung des Mieterschutzes für
Geschäftsräume, wie sie der Ständerat vorsah, ab. Anschliessend verwarf er mit 95:83
Stimmen den „accord romand“ und folgte dem Minderheitsantrag Cina (cvp, VS), der
wie die kleine Kammer die Vergleichsmiete als Mittel zur Mietzinsüberprüfung vorsah.
Mit grossem Mehr schloss er sich der ständerätlichen Lösung an, die es Mieterinnen
und Mietern erstmals nach fünf Jahren erlaubt, eine Überprüfung des Mietzinses zu
verlangen und nahm damit ein Anliegen der Mieterinitiative auf; gegen die Stimmen der
SP verzichtete die grosse Kammer jedoch auf einen weitergehenden Kündigungsschutz.
Dafür sollten auch Genossenschafts- und Sozialwohnungen in die Vergleichsmiete
einbezogen werden. Nachdem Thanei (sp, ZH) die Forderung, dass Vermieter die Mieten
alle fünf Jahre an die Vergleichsmieten anpassen könnten, als Schicksalsartikel
qualifiziert hatte und Bundesrat Couchepin eine Niederlage in der Volksabstimmung
befürchtete, lehnte die Volkskammer diesen Antrag der Vermieterseite ab. Schliesslich
beschloss sie, dass Investitionen für energetisch wirksame Massnahmen im Sinne des
CO2-Gesetzes nur zu 50-70% (statt zu 100%) als wertvermehrend auf den Mietzins
überwälzt werden können; sie begründete dies damit, dass steuerlich begünstigte
Investitionen nicht voll auf die Mieterschaft überwälzt werden sollen. Zur Methode zum
Vergleich der Marktmieten siehe auch die Frage Garbani (sp, NE) (01.1121). 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2002
MAGDALENA BERNATH

In der Herbstsession bereinigte der Ständerat die Hauptdifferenz zum Nationalrat:
Künftig soll der Vermieter die Teuerung jährlich voll überwälzen können; der Antrag
Dettling (fdp, SZ), welcher eine Anpassung des Mietzinses jeweils an die Vergleichsmiete
nebst einer Überwälzung der Teuerung von 80% vorsah, wurde abgelehnt, nachdem
Bundesrat Couchepin gedroht hatte, die Vorlage mit einer solchen Kumulation nicht
mehr zu unterstützen. Bei den übrigen Differenzen beharrte der Ständerat auf seiner
Position, insbesondere bei der Lockerung des Mieterschutzes für Geschäftsräume, bei
Handänderungen als Grund für Mietzinserhöhungen und bei der Ausdehnung des neuen
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Rechts auch auf alte Mietverhältnisse. Die grosse Kammer lenkte in der Frage der
Transparenz bei den ermittelten Vergleichsmieten ein. Diese sollen nur beim Verdacht
auf Missbrauch eingesehen werden können, nicht aber, um den Mietpreis festzulegen. 3

1) AB NR, 2000, S. 1366 ff., 1376 ff. und 1467 ff.; TA, 6.12., 12.12 und 16.12.00; NZZ, 12.12.00.; AB NR, 2000, S. 1490; AB SR,
2000, S. 937
2) AB NR, 2002, S. 686 ff.; Presse vom 25.5.02; NZZ, 31.5.02; AZ, 1.6.02; SGT und 24h, 5.6.02; Presse vom 6.6.02; LT, 24.8.02
(Kommissionsberatung SR).; AB NR, 2002, S. 475 und I, Beilagen, S. 225 f.
3) AB SR, 2002, S. 629 ff.; AB NR, 2002, S. 1466 ff. und 1484 ff.; Presse vom 19.9.02.
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